
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Einrichtung des Innovationsbereichs  
BID Nikolai Quartier III 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg, 26.04.2024  





3 

 

Inhalt 

1. Ausgangslage ...................................................................................................... 5 

2. Ziele ..................................................................................................................... 6 

3. BID-Initiative ........................................................................................................ 6 

4. Aufgabenträgerin ................................................................................................. 7 

5. Maßnahmen- und Finanzierungskonzept .......................................................... 10 

5.1 Beschreibung der Maßnahmen ....................................................................... 10 

a) Vorbereitungskosten ..................................................................................... 10 

b) BID-Maßnahmen ........................................................................................... 11 

5.2 Finanzierung ................................................................................................... 23 

6. Formelle Anforderungen .................................................................................... 24 

6.1 Antragsquorum gem. § 5 Absatz 1 GSPI ........................................................ 24 

6.2 Informationstermin der Öffentlichkeit, § 5 Abs. 1 Satz 1 GSPI ........................ 24 

6.3 Laufzeit gem. § 3 Absatz 3 GSPI .................................................................... 24 

6.4 Gebietsabgrenzung gem. § 5 GSPI ................................................................ 24 

7. BID-Abgabe gem. § 9 GSPI .............................................................................. 27 

7.1 Anwendung des Anpassungsfaktors gem. § 9 Absatz 7 GSPI ........................ 28 

7.2 Grundstücke ohne wirtschaftliche Nutzung gem. § 9 Absatz 5 Satz 5 GSPI ... 28 

8. Vertragliche Regelungen ................................................................................... 29 

8.1 Öffentlich-rechtlicher Vertrag gem. § 4 Absatz 2 GSPI ................................... 29 

 



4 

 

Anmerkung:  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und 
personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Antrag die maskuline Form verwendet. 
Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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Ansprechpartner nimmt es Anliegen der Mieter auf und trägt diese an die 
Aufgabenträgerin heran. Gleichzeitig kommuniziert es Maßnahmen des BID im 
Quartier, wie insbesondere Reinigungsleistungen oder Marketingaktionen, und 
stimmt die operativen Rahmenbedingungen ab. Für den Standort wird so ein 
laufender Informationsfluss sichergestellt und ermöglicht, zügig auf Anliegen 
der Mieter im Rahmen der Möglichkeiten des BID reagieren zu können.  
Ferner hält das Districtmanagement regelmäßigen Kontakt zur Polizei und zu 
den in der Innenstadt tätigen Verbänden und Vereinen und nimmt an 
Anliegertreffen teil. Auch vertritt das Districtmanagement im Sinne der 
Aufenthaltsqualität bei den Themen Gestaltung von Baustelleneinrichtungen 
und Baulogistik sowie Planung und Durchführung von Veranstaltungen die 
Interessen des Standortes und tritt, wenn möglich, mit Bauherren oder 
Veranstaltern aktiv in Kontakt. Für das Districtmanagement werden im 
Jahresmittel 15 Stunden/Woche kalkuliert.  

 
b) Werktägliche Reinigung 

Die in der zweiten BID-Laufzeit durchgeführten Reinigungsmaßnahmen haben 
sich als Ergänzung zu den Leistungen der Stadtreinigung bewährt. Das 
Erscheinungsbild konnte sichtbar verbessert werden. Für die Reinigung wird 
eine Tageskraft in einem Umfang von 40 Stunden/Woche (Mo.-Fr.) eingesetzt, 
deren Tätigkeit durch Sonderreinigungseinsätze sinnvoll ergänzt werden soll 
(vgl. Abschnitt Sonderreinigungseinsätze). Die konkreten Einsatzzeiten werden 
von der Aufgabenträgerin und den Mitgliedern des Lenkungsausschusses unter 
Berücksichtigung der Hinweise des Districtmanagements bedarfsgerecht 
geplant.  
Die Aufgaben der Reinigungskraft umfassen das Absammeln von 
Zigarettenkippen und losem Unrat, das Entfernen von Kaugummiflecken sowie 
die Entfernung von punktuellen Verschmutzungen im öffentlichen Raum. Bei 
ihrer Arbeit verwendet sie manuelle Geräte wie Kehrwagen, Besen und 
Schaufel. Der Einsatz von Maschinen wie Kehrmaschinen oder 
Hochdruckreinigern ist unter dieser Budgetposition nicht vorgesehen und fällt 
unter die Sonderreinigungseinsätze. Durch die quartierseigene Kleidung 
versehen mit der Projekt-CI ist die Reinigungskraft als Mitarbeiter des BID 
erkennbar. Die Kleidung fungiert somit auch als Marketinginstrument. Darüber 
hinaus ist die Reinigungskraft als unmittelbarer Ansprechpartner im Quartier für 
Besucher erkennbar und kann bei Fragen bzw. Anregungen unterstützen.  
 

c) Sonderreinigungseinsätze 

Sonderreinigungseinsätze beseitigen punktuell starke Verschmutzungen, die im 
Rahmen der werktäglichen Reinigung nicht beseitigt werden können und sollen 
monatlich mit jeweils einem thematischen Reinigungsschwerpunkt durchgeführt 
werden. Darunter fallen z.B. Graffitis oder jahreszeitliche bedingte 
Verunreinigungen (Spontangrün, Algenbefall etc.). Für die Einsätze kommen 
spezielle Geräte, wie z.B. Hochdruckreiniger oder Geräte zur Graffiti-Entfernung 
zum Einsatz. Die Einsätze werden durch das Districtmanagement nach 
Abstimmung mit der Aufgabenträgerin geplant und kontrolliert.  
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d) Intensivreinigung 

Jährlich soll eine maschinelle Intensivreinigung der Nebenflächen durchgeführt 
werden. Mit speziell für die Reinigung von Fußgängerbereichen konstruierten 
Reinigungsmaschinen werden die Nebenflächen mittels Hochdruck und 
Heißdampf von hartnäckigen Verschmutzungen, wie bspw. Fettflecken 
gereinigt, die einen ungepflegten Gesamteindruck des Quartiers entstehen 
lassen. Hiermit wurden in den vergangenen Jahren im BID Nikolai Quartier II 
bereits gute Erfahrungen gemacht und ein sichtbarer Mehrwert für das 
Erscheinungsbild des öffentlichen Raums erzielt.  
 
Die hochwertig hergestellten Nebenflächen sollen durch die Intensivreinigung 
umfassend gereinigt und von hartnäckigen Verschmutzungen vor allem im 
Bereich der Stadtmöblierungen und Flächen für Außengastronomie und 
Sondernutzungen befreit werden. Im Anschluss an durchgeführte 
Intensivreinigungen werden die Fugen der Nebenflächen neu verfüllt, um ein zu 
starkes Ausspülen und dadurch bedingte Beschädigungen der Oberflächen zu 
zu beheben. Die Intensivreinigung soll bevorzugt in den Abend-/Nachtstunden 
ausgeführt werden. Das Districtmanagement wird die konkreten 
Ausführungstermine in Abstimmung mit der Aufgabenträgerin festlegen und 
frühzeitig den Anliegern des Quartiers kommunizieren. 
 
Die Aufgabenträgerin wird sich für die Intensivreinigung eines spezialisierten 
Anbieters bedienen. Die Stadtreinigung Hamburg (hier die HEG Hamburger 
Entsorgungsgesellschaft mbH, der gewerbliche Teil der Stadtreinigung) bietet 
diese Leistung an und soll beauftragt werden. Da die anderen Anbieter 
größtenteils nicht aus Hamburg kommen, ist die Zusammenarbeit mit der HEG 
erfahrungsgemäß am günstigsten. Sollten sich weitere Anbieter als 
leistungsfähig und preiswerter erweisen, behält sich die Aufgabenträgerin vor, 
auch auf andere geeignete Nachunternehmer nach einer Einholung von 
mindestens zwei Angeboten zurückzugreifen. Für die Begleitleistungen zur 
Nassreinigung der Gehwegflächen wie die Nachverfugung der Flächen, 
Kontrollen und Abnahmen wird sich die Aufgabenträgerin dem zur Otto Wulff 
Gruppe gehörenden Unternehmen FMHH Facility Manager Hamburg GmbH als 
Nachunternehmer bedienen. 
 

Die Leistungsbereiche Districtmanagement, werktägliche Reinigung, 
Sonderreinigungseinsätze und die Nachverfugung im Anschluss an die 
Intensivreinigung werden, soweit die entsprechenden Kompetenzen und 
erforderlichen Geräte vorhanden sind, durch das Unternehmen FMHH Facility 
Manager Hamburg GmbH erbracht. Die FMHH Facility Manager Hamburg GmbH 
verfügt über rd. 150 Mitarbeiter. Wesentlicher Aufgabenbereich der FMHH Facility 
Manager Hamburg GmbH ist der langfristige und umfassende Betrieb von über 60 
öffentlichen Schulgebäuden nebst Außenanlagen im Rahmen einer Öffentlich-
Privaten-Partnerschaft. Die FMHH Facility Manager Hamburg GmbH ist ein mit der 
Aufgabenträgerin verbundenes Unternehmen und gehört zur OTTO WULFF 
Firmengruppe. Die im Rahmen des BID Nikolai Quartier III zu erbringenden Leistungen 
werden von der OTTO WULFF BID Gesellschaft mbH mit der FMHH Facility Manager 
Hamburg GmbH über Rahmenverträge vereinbart. Teile der Geschäftsführung der 
OTTO WULFF BID Gesellschaft mbH und der FMHH Facility Manager Hamburg 
GmbH sind personengleich. Die Verträge zwischen der Aufgabenträgerin und der 
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Bildmaterial 
Auch die Erstellung von professionellen Bildern fällt unter diese Budgetposition. 
Aus diesem Budget können verschiedene Fotografen, je nach Spezialisierung 
auf die Art der Fotografie (Image-, Architektur-, Lichtbilder etc.), angefragt und 
beauftragt werden. 
Zudem wird die Erstellung von Print-Medien (Plakate, Flyer, etc.) zur 
Bewerbung des Quartiers aus diesem Budget finanziert. Auch kann das Budget 
für die Anschaffung von bedruckten Bauzaunplanen genutzt werden. Diese 
können an eingerichteten Baustelleneinrichtungs-Flächen herausgegeben 
werden, sodass stetig ein geordnetes und schönes Straßenbild 
aufrechterhalten werden kann.   

 
d) Begleitung der verkaufsoffenen Sonntage  

Die verkaufsoffenen Sonntage ziehen viermal im Jahr Besucher aus Hamburg 
und der Metropolregion in die Hamburger Innenstadt. Die verkaufsoffenen 
Sonntage finden im Rahmen eines vom City Management organisierten 
Programms statt und werden von den verschiedenen Einzelhandelslagen, 
Einkaufscentern und einzelnen Geschäften durch Veranstaltungen und 
Aktionen begleitet. So entsteht ein zusätzlicher Besucheranlass, der für die 
Genehmigung erforderlich ist und damit die Öffnung der Einzelhändler an den 
verkaufsoffenen Sonntagen im Quartier unterstützt.   

 
e) City Management-Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft des BID Nikolai Quartiers III beim City Management Hamburg 
soll in der dritten BID-Laufzeit weitergeführt werden, um die Synergien der 
übergreifenden Innenstadtvermarktung und -interessenvertretung zu nutzen. 

 
f) Passantenfrequenzzählung 

Passantenfrequenzen sind ein wichtiger Indikator für die Lagequalität. Mit Hilfe 
von datenschutzrechtlich unbedenklichen Laserscannern, die in einer Höhe von 
bis zu 20 m an der Gebäudefassade angebracht werden, soll an voraussichtlich 
fünf Standorten die Anzahl und die Bewegungsrichtung der Passanten rund um 
die Uhr erfasst werden. An den Messpunkten werden rund um die Uhr und in 
Echtzeit die Anzahl und Bewegungsrichtungen erfasst. Die installierte Software 
speichert laufend die Werte und ermöglicht bereits automatisiert die 
Rückkopplung mit dem Einflussfaktor Wetter.  
Weiterhin kann durch das Erfassen der Passantenfrequenz aufgezeigt werden, 
wie sich bspw. Baustellen, Demonstrationen, Straßensperrungen, Events und 
Marketingaktionen auf den Lauf im Quartier auswirken. Sämtliche Daten sind 
über ein Web-Portal abrufbar. Die Aufgabenträgerin wird nach Absprache im 
Lenkungsausschuss eine Kooperation mit der Firma Hystreet anstreben, die 
bereits an vielen Gebäuden in Innenstädten Scanner installiert hat.  

 
g) Dokumentation 

Die Dokumentation hat zum Ziel, anhand von ausgewählten Kriterien die 
Entwicklung der Standortqualität des BID Nikolai Quartiers III durch 
halbjährliche Erhebungen und Auswertungen des Mieterbesatzes im 





18 

 

ähnlicher Anmutung auch im Passagenviertel betrieben. Durch die Installation der 
Weihnachtsbeleuchtung wurde die Beleuchtungslücke zwischen dem alljährlichen 
Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt, der Mönckebergstraße und dem Neuen Wall 
geschlossen und so das Quartier in der für den Handel so wichtigen Vorweihnachtszeit 
auch optisch an die laufstarken Lagen angeschlossen. Da an einigen Fassaden aus 
verschiedenen Gründen keine Halterungspunkte eingebracht werden konnten, sind 
zudem Masten angeschafft worden, die temporär für die Winterbeleuchtung aufgestellt 
werden. 
 

a) Handling 
Die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung umfassen den jährlichen Auf- und 
Abbau der Überspannungen und Hängen der LED-Kaskaden inkl. benötigtes 
Arbeitsmaterial z.B. Hubsteiger. Auch Energiekosten und Gebühren für 
Genehmigungen und Absperrmaßnahmen werden hier berücksichtigt. Ferner sind 
Mittel für die jährliche Wartung der Halterungspunkte und der Stahlseile, 
notwendige Abstimmungen mit den Eigentümern bzw. der FHH und Lagerkosten 
inkl. Versicherung und Kontrollen budgetiert. Mit luminar wurde eine 5-jährige 
Gewährleistung nach Erstaufbau vereinbart.  

 
b) Erweiterung 
Durch die Erweiterung des BID-Gebietes in der dritten BID-Laufzeit wird in dem 
Abschnitt der Neuen Burg die Weihnachtsbeleuchtung fortführend ergänzt. Die 
Fortführung beinhaltet voraussichtlich das Aufstellen einer Tanne analog zu der auf 
dem Adolphsplatz und das Schmücken der Plantane vor der Belegenheit 
Trostbrücke 2 analog zu den Bäumen im Mönckedamm. So wird eine Formsprache 
der Beleuchtung mit Wiederkennungswert für das Quartier sichergestellt.  

 
c) Halterungspunkte 
Ergänzend sind zehn zusätzliche Halterungspunkte für die Weihnachtsbeleuchtung 
budgetiert. So ist es das langfristige Ziel des Projekts, so viele der temporär 
aufzustellenden Masten wie möglich durch Halterungspunkte an den Fassaden zu 
ersetzen.  

 
Mit der Ausführung des Betriebs und der Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung 
soll die Firma luminar Licht- und Raumkonzepte e. K. beauftragt werden. Die Firma 
luminar hat mit ihrer Expertise die Gesamtplanung und -umsetzung der 
Halterungspunkte in den Fassaden übernommen und war für die Erstinstallation und 
die Folgeinstallationen der gesamten Anlage zuständig. Aufgrund der Professionalität, 
Vertrautheit mit dem Produkt und den Gegebenheiten vor Ort und der Expertise des 
Unternehmens soll die Maßnahme auch künftig mit der Firma luminar umgesetzt 
werden. Die Aufgabenträgerin behält sich vor, die Prüfung von Preisen und Leistungen 
für das Handling der Beleuchtung ggf. über die Anfrage weiterer Unternehmen 
vorzunehmen und die Maßnahme mit einem anderen Anbieter umzusetzen. 
 
Sollte das BID Nikolai Quartier III nach vier Jahren auslaufen, ohne dass ein Folge-
BID eingerichtet wird, müssen Eigentums-, Gestattungs- und Lizenzfragen für den 
Betrieb und die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung geklärt werden. Die 
Aufgabenträgerin wird sich in diesem Falle aktiv bemühen, eine Institution zu finden, 
die diese Rolle übernimmt, ist hierbei jedoch auf die Unterstützung und das 
Engagement von Eigentümern aus dem Quartier angewiesen. Sollte sich eine 
geeignete Organisation finden, wird die Otto Wulff BID Gesellschaft mbH sämtliche 
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6. Formelle Anforderungen 
 

6.1 Antragsquorum gem. § 5 Absatz 1 GSPI 
Dem Antrag haben bereits Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer 
beziehungsweise Erbbauberechtigte von 20 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 
33.970 qm zugestimmt. Die Aufgabenträgerin ist zur Antragstellung berechtigt, da sie 
der Aufsichtsbehörde die Zustimmung von mehr als 33 Prozent der 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer oder der Erbbauberechtigten der im 
Innovationsbereich belegenen Grundstücke oder Grundstücksteile nachgewiesen hat, 
deren vom Innovationsbereich erfasste Fläche zugleich mindestens 33 Prozent der 
Gesamtgrundstücksfläche beträgt. 
 

6.2 Informationstermin der Öffentlichkeit, § 5 Abs. 1 Satz 1 GSPI 
Die Aufgabenträgerin oder Aufgabenträger hat gemäß § 5 Absatz 1 GSPI am 
29.02.2024 einen Informationstermin für die Öffentlichkeit durchgeführt. Der Termin 
wurde zuvor auf Plakaten im Bereich der Standortinitiative angekündigt. Zu dem 
Termin kamen neben einer Vertreterin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
eine interessierte Person. Ein Bericht über den Termin liegt als Anlage diesem Antrag 
bei. 
 

6.3 Laufzeit gem. § 3 Absatz 3 GSPI 
Die Laufzeit des Innovationsbereichs beträgt 4 Jahre, die Höchstlaufzeit von acht 
Jahren nach § 3 Absatz 3 GSPI ist somit eingehalten. 
 

6.4 Gebietsabgrenzung gem. § 5 GSPI 
Die Gebietsabgrenzung umfasst 58 Grundstücke und kann der Anlage 2 entnommen 
werden. Die Gebietsabgrenzung verändert sich im Vergleich zur zweiten Laufzeit 
leicht. Das Grundstück mit den Flurstücksnummern 2518, 2520 und 347 war in der 
zweiten Laufzeit nur mit den Flurstücken 2518 und 2520 Teil des BID-Gebietes. Durch 
die Erweiterung des BID-Gebietes in die Straße Neue Burg und in Teilen in die 
Trostbrücke wird das Flurstück 347 in das Gebiet aufgenommen. Zudem wird das 
Grundstück mit dem Flurstück 384 (Trostbrücke 1) und das Grundstück mit dem 
Flurstück 1228 (Neue Burg 2) Teil des BID-Gebiets im BID Nikolai Quartier III.  
 
Innerhalb der Gebietsabgrenzung befindet sich das Flurstück 2518, welches zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung die Bohnenstraße einschließt. Da diese bereits an die 
Stadt übergeben wurde, die Teilung des Flurstücks aber noch nicht vollzogen ist, wird 
der Flächenanteil der Bohnenstraße in Höhe von 1.882 qm für diese Antragsstellung 
aus der Quadratmeteranzahl des Flurstücks 2518 herausgerechnet. Grundlage für 
dieses Vorgehen ist ein Übereignungsangebot, welches der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen mit diesem Antrag vorliegt.  
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Gebietsabgrenzung gem. § 5 Absatz 3 Ziffer 1 GSPI 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Belegenheit Flurstück 

1 Alter Wall 2, 4, 8;  Rathausmarkt 2 1777 

2 Alter Wall 10, 12 1290, 1293 

3 Alter Wall 20, 22 1991 

4 Alter Wall 32 1992 

5 Alter Wall 36; Adolphsbrücke 1669 

6 Alter Wall; südöstlich Alter Wall 38 2066, 2050 

7 westlich Alter Wall 38; Alter Wall ohne Nummer 2064,2065 

8 östlich Alter Wall 40; Alter Wall ohne Nummer 2063 

9 Alter Wall 40 2062 

10 Graskeller 2 1670 

11 Alter Wall 69, Mönkedamm 18 1329 

12 Alter Wall 65 1327 

13 Alter Wall 61, 63 1846 

14 Alter Wall 55, 57, 59, Mönkedamm 11 1850, 1851, 
1852 

15 Mönkedamm 15 1331 

16 Mönkedamm 7 1778 

17 Adolphsplatz 7, Alter Wall 37, 43, 53, Mönkedamm 2 1319 

18 Adolphsplatz 1, Alter Wall 11, Rathausmarkt 1 1658 

19 Großer Burstah 50, 52 1315 

20 Großer Burstah 46, 48 582 

21 Großer Burstah 44 581 

22 Großer Burstah 42 388 

23 Großer Burstah 36, 38 254 

24 Großer Burstah 34 2328 

25 Großer Burstah  26, 28, 30, 32 2299, 2335 

26 Großer Burstah 18, 20, 22, 24 2336 

27 Großer Burstah 6, 12, Adolphsplatz 3, 5 1309, 1701 

28 Großer Burstah 53, Rödingsmarkt 1 155 

29 Großer Burstah 53 154 

30 Großer Burstah 45 1388 

31 Kleiner Burstah 6, 8, 10 1301 

32 Kleiner Burstah 12, Willy-Brandt-Straße 70 1300 

33 Großer Burstah 31, Hopfenmarkt 28, Kleiner Burstah 1, 
Großer Burstah 29 

462, 465 

34 Großer Burstah 25, 27 466, 467 

35 Großer Burstah 23 468 

36 Großer Burstah 21 469 

37 Hopfenmarkt 33 474, 470 

38 Hopfenmarkt 31 475 
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GRUNDSTÜCKSRELEVANTE DATEN GEMÄSS GSPI 
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Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

über die  

Umsetzung von Maßnahmen im  

Innovationsbereich 

BID Nikolai Quartier III 
 

 

gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes zur Stärkung von Standorten durch private Initiativen 

(GSPI) 

 

 

zwischen der 

 

 

Freien und Hansestadt Hamburg  

vertreten durch die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  

Neuenfelder Straße 19 

21109 Hamburg 

(im Folgenden: Hamburg) 

 

 

und der 

 

 

Otto Wulff BID Gesellschaft mbH, 

vertreten durch Franziska Dedekind und Herrn Dr. Sebastian Binger,  

Archenholzstraße 42, 22117 Hamburg 

 

 (im Folgenden: Aufgabenträgerin) 

 

(zusammen: die Vertragsparteien). 

 

Vorbemerkung 

 

Die Vertragspartner verfolgen gemeinschaftlich das Ziel, das Einzelhandels-, Dienstleistungs- 

und Gewerbezentrum (im Folgenden: Innovationsbereich) BID Nikolai Quartier III in Hamburg-

Mitte zu stärken und zu entwickeln. Der nachfolgende Vertrag regelt neben der 

Einrichtungsverordnung und dem GSPI die daraus folgenden Rechte und Pflichten der 

Vertragsparteien. Sollten Wegebaumaßnahmen für den Innovationsbereich durch den 

Aufgabenträger erforderlich werden, wird hierfür ein gesonderter Vertrag zwischen dem 

Aufgabenträger und dem Bezirksamt Hamburg-Mitte bzw. dem LSBG geschlossen. 
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rechtlicher Regelungen (z.B. § 21 Gebührengesetz) im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten erfolgt.  

 

(4) In Abstimmung mit der Stadtreinigung Hamburg werden von der Aufgabenträgerin 

ergänzende Reinigungsarbeiten im Innovationsbereich durchgeführt. Die gesetzlich 

übertragenen hoheitlichen Aufgaben der Stadtreinigung Hamburg bleiben davon 

unberührt. Die Masten, Leuchten und Schaltschränke der öffentlichen Beleuchtung und 

der Lichtsignalanlagen dürfen nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlgeräten 

gereinigt werden.  

 

(5) Hamburg wird die Aufgabenträgerin für die Geltungsdauer der in § 12 genannten 

Einrichtungsverordnung als Träger öffentlicher Belange behandeln, soweit öffentliche 

Planungen die Planungen oder Maßnahmen des Innovationsbereichs berühren. Hamburg 

wird die Aufgabenträgerin über alle von Hamburg im Innovationsbereich und dessen 

Umfeld vorgesehenen Maßnahmen rechtzeitig informieren und insbesondere bei der 

Bauleitplanung, der Planung von Wegebaumaßnahmen und der Zulassung von 

Sondernutzungen, soweit ihre Zulassung im Ermessen Hamburgs liegt, beteiligen. 

 

 

§ 4 

Lenkungsausschuss 

 

(1) Die Aufgabenträgerin setzt gem. § 6 GSPI einen Lenkungsausschuss ein, um die 

Mitwirkung insbesondere der Abgabenpflichtigen an den Entscheidungen der 

Aufgabenträgerin sicherzustellen. Sie wirkt darauf hin, dass neben den Vertretern der 

Abgabenpflichtigen auch Vertreter der im Innovationsbereich ansässigen 

Gewerbetreibenden und Freiberufler an dem Lenkungsausschuss teilnehmen. Der 

Lenkungsausschuss wird während der Dauer der Einrichtung des Innovationsbereichs in 

Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Durchführung der Maßnahmen 

beteiligt.  

 

(2) Der Lenkungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Fragen 

des Vorsitzes und der Vertretung, Stimmrechte, Mehrheiten und die Beteiligung Dritter 

regelt. Hamburg und die Handelskammer Hamburg sind beratende Mitglieder. Alle 

Entscheidungen werden unverzüglich dokumentiert. Jedes Mitglied des 

Lenkungsausschusses erhält eine Kopie der Niederschrift. 

 
 

 

§ 5 

Kontrolle 

 

(1) Die Aufgabenträgerin wird die sich aus dem GSPI, der Einrichtungsverordnung gem. § 12 

sowie dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden Verpflichtungen, Ziele 

und Aufgaben innerhalb der dort genannten Zeiträume umsetzen bzw. erfüllen. 

 

(2) Verstößt die Aufgabenträgerin gegen die Vorgaben des Merkblatts Aufgabenträgertätigkeit 

oder gewährleistet nicht die angemessene Beteiligung der Abgabenpflichtigen, kann 
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Hamburg die Aufgabenträgerin gem. § 8 Absatz 5 GSPI abberufen und einen neuen 

Aufgabenträger bestellen. 

 

(3) Die Aufgabenträgerin unterwirft sich, sofern sie nicht bereits Mitglied ist, der Aufsicht der 

Handelskammer Hamburg gem. § 8 Absatz 1 bis 4 GSPI. Diese überwacht gem. § 8 

Absatz. 1 GSPI ihre ordnungsgemäße Geschäftsführung. Zur ordnungsgemäßen 

Geschäftsführung gehört insbesondere die Umsetzung des Maßnahmen- und 

Finanzierungskonzepts. Die Aufgabenträgerin stellt sicher, dass die Handelskammer 

Hamburg in ihrer Funktion gem. § 8 Absatz 1 GSPI jederzeit alle Unterlagen prüfen kann, 

anhand derer die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem GSPI, der in § 12 genannten 

Einrichtungsverordnung, dem vorliegenden Vertrag sowie dem Maßnahmen- und 

Finanzierungskonzept nachgewiesen werden kann. Sie wird der Handelskammer 

Hamburg zu Prüfzwecken gem. § 8 Absatz 3 GSPI Zugang zu ihren Geschäftsräumen 

einräumen. Das Recht zur Überprüfung gilt insbesondere auch im Hinblick auf die 

Leistungsfähigkeit der Aufgabenträgerin gem. § 4 Absatz 2 GSPI. Im Fall von 

Beanstandungen der Handelskammer Hamburg in ihrer Funktion gem. § 8 Absatz 1 GSPI 

gelten § 8 Absatz 5 bis 7 GSPI. 

 
(4) Bei der regelmäßigen Kontrolle der ordnungsgemäßen Mittelverwendung wirken gemäß § 

8 Absatz 1 GSPI Vertreter der Abgabenpflichtigen über den Lenkungsausschuss mit. 

 

 

§ 6 

Vertragsbeendigung  

 

(1) Hamburg ist berechtigt, den Vertrag nach § 8 Absatz 5 GSPI zu kündigen. Ein 

Kündigungsrecht besteht auch, wenn die Aufgabenträgerin die Voraussetzungen nach § 4 

Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 GSPI nicht mehr erfüllt.  

 

(2) Sollte die Unwirksamkeit des GSPI oder der in § 12 genannten Einrichtungsverordnung 

oder Teilen hiervon rechtskräftig festgestellt werden, steht Hamburg ebenfalls ein 

Kündigungsrecht zu. Macht Hamburg von diesem Recht Gebrauch, hat die 

Aufgabenträgerin die empfangenen Zahlungsbeträge zurückzuerstatten. Dies gilt nicht, 

soweit sie bereits für die Durchführung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts 

verbraucht oder entsprechende Verpflichtungen eingegangen worden sind, die mit 

zumutbarem Aufwand nicht mehr rückgängig gemacht werden können. 

 
(3) Die Aufgabenträgerin tritt, sofern der Vertrag durch Kündigung vor Ablauf der vereinbarten 

Dauer nach § 8 Absatz 5 GSPI beendet wird, alle Forderungen gegenüber Dritten, die sie 

in ihrer Funktion als Aufgabenträgerin erworben hat bzw. noch erwirbt, sowie die 

dazugehörigen Gestaltungsrechte an die Handelskammer Hamburg in ihrer Funktion gem. 

§ 8 Absatz 5 Satz 2 GSPI bzw. an den neuen Aufgabenträger ab.  
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§ 7 

Wirtschaftsplan 

 

(1) Der Wirtschaftsplan ist erstmals mit der Antragstellung und dann jeweils für die folgenden 

Geschäftsjahre zu erstellen und Hamburg vorzulegen. 

 

(2) Der Wirtschaftsplan ist den Abgabenpflichtigen und den Mitgliedern des 

Lenkungsausschusses nach § 4 von der Aufgabenträgerin über eine diesen zugängliche 

Internetadresse bekannt zu machen. 

 

 

§ 8 

Gesamtkosten 

 

Entsprechend dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept beläuft sich der Aufwand im 

Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 GSPI auf EUR 4.188.511 brutto (in Worten: vier Million 

einhundertachtundachtzigtausend fünfhundertelf Euro). 

 

 

§ 9 

Abgabenerhebung und Mittelzuwendung 

 

(1) Die Aufgabenträgerin finanziert die nach diesem Vertrag durchzuführenden Aufgaben aus 

dem Abgabenaufkommen gem. § 10 Absatz 1 GSPI. Darüber hinaus bestehen keine 

Ansprüche der Aufgabenträgerin gegen Hamburg.  

 

(2) Die Abgabe wird durch Hamburg erhoben. Das Aufkommen wird abzüglich eines 

Pauschalbetrags für den Verwaltungsaufwand in Höhe von EUR 20.000 brutto (in Worten: 

zwanzigtausend Euro) an die Aufgabenträgerin überwiesen. 

 

(3) Die Auszahlung an die Aufgabenträgerin erfolgt auf der Grundlage eines 

Leistungsbescheids, der nähere Bestimmungen zur Auszahlung und Überwachung der 

Mittelverwendung enthält. Die Auszahlungsanordnungen erfolgen vierteljährlich über den 

jeweils bis dahin tatsächlich vereinnahmten Teil des Abgabenaufkommens. Auf die 

Auszahlung von Zahlungsbeträgen, die sich aus nicht bestandkräftigen 

Abgabenbescheiden ergeben, hat die Aufgabenträgerin keinen Anspruch. 

 

(4) Jeweils nach Ablauf aller Widerspruchs- und Klagefristen teilt Hamburg der 

Aufgabenträgerin die Summe der Abgabenforderungen mit, die sich aus mit 

Rechtsbehelfen angegriffenen Abgabenbescheiden ergeben und informiert kurzfristig über 

die Beendigung der Rechtsmittel. 

 
(5) Hamburg wird sich auf Wunsch der Aufgabenträgerin um eine Beiladung zum gerichtlichen 

Verfahren bemühen. Wenn keine Beiladung erfolgt, hat die Aufgabenträgerin das Recht, 

insbesondere unter Wahrung des Datenschutzes und der Amtsverschwiegenheit, den 

Stand etwaiger Gerichtsverfahren zu erfahren. 
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§ 13 

Auskunftspflicht, Tätigkeitsbericht und Genehmigungspflicht von Maßnahmen im 

unmittelbaren Umfeld des Innovationsbereichs 

 

(1) Auf Wunsch wird die Aufgabenträgerin der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte bzw. 

deren Ausschüssen über die Entwicklung des Innovationsbereichs mündlich berichten.  

(2) Die Aufgabenträgerin erstellt jährlich bis spätestens zwei Monate nach Ablauf eines 

Geschäftsjahrs oder nach Absprache mit der Aufsichtsbehörde zu einem anderen 

Zeitpunkt einen Tätigkeitsbericht, der Hamburg zugeleitet wird. 

(3) Die Aufgabenträgerin wird Hamburg auf Nachfrage unverzüglich Informationen in Bezug 

auf Angelegenheiten des Innovationsbereichs zugänglich machen.  

(4) Die Aufgabenträgerin wird Hamburg auf Nachfrage bei Schriftlichen Kleinen und Großen 

Anfragen von Bürgerschaftsabgeordneten sowie bei Bürgerschaftlichen Ersuchen oder 

Anfragen aus den bezirklichen Gremien alle projektbezogenen Informationen, die nicht 

aktuell den dortigen Dienststellen vorliegen, im Rahmen einer angemessenen Frist zur 

Verfügung stellen. Hamburg wird der Aufgabenträgerin so schnell wie möglich die 

entsprechenden Fragen übermitteln. 

(5) Mit Einrichtung eines Innovationsbereichs werden die Abgabenpflichtigen als homogene 

Gruppe zusammengeschlossen, weshalb die Maßnahmen der Aufgabenträgerin sich auf 

den Bereich des Innovationsbereichs beschränken. Sonstige Maßnahmen der 

Aufgabenträgerin, in der Nähe des Innovationsbereichs welche mit den im Maßnahmen- 

und Finanzierungskonzept benannten Maßnahmen vergleichbar sind, müssen durch 

Hamburg vorab in Textform genehmigt werden. Sonstige Genehmigungserfordernisse (z. 

B. Sondernutzung) bleiben hiervon unberührt. 

 

  

§ 14 

Auftragsvergabe 

 

(1) Die Aufgabenträgerin kann sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. In 

diesem Fall hat die Auswahl der Auftragnehmer ab dem im Antrag festgelegten 

Auftragswert nach Einholung von mindestens zwei Vergleichsangeboten zu erfolgen. Die 

Aufgabenträgerin muss die Entscheidung für einen Auftragnehmer begründen und 

dokumentieren. Auch Aufträge, die diese im Antrag selbst festgelegten Grenzen nicht 

erreichen, sind unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen und sparsamen 

Mittelverwendung und Transparenz zu vergeben. 

 

(2) Wird die Auswahl eines bestimmten Auftragnehmers im Antrag ausführlich begründet, ist 

keine Einholung von Vergleichsangeboten notwendig. Dem von der Handelskammer 

Hamburg eingesetzten Arbeitskreis Finanzen ist in diesem Fall im Rahmen der jährlichen 

Wirtschaftsprüfung von der Aufgabenträgerin für diese Leistung ein ausführliches 

Leistungsbild vorzulegen. Gleiches gilt für den Fall, dass die Aufgabenträgerin den Auftrag 

selbst ausführt. 
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§ 15 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sowie andere Vereinbarungen, die den 

Inhalt dieses Vertrags berühren, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern nicht 

durch Gesetz eine andere Form vorgeschrieben ist. 

 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so 

bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame 

Bestimmungen durch Regelungen zu ersetzen, die dem erstrebten rechtlichen und 

wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen möglichst weitgehend 

entsprechen. 

 

(3) Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die hier getroffenen Vereinbarungen zur 

Realisierung des bezeichneten Vorhabens dienen sollen. Sie verpflichten sich gegenseitig, 

diese Vereinbarung, soweit erforderlich, mit Wohlwollen auszustatten und nach den 

Regeln über Treu und Glauben auszuführen bzw. zu ergänzen. 

 

(4) Sollten bei der Durchführung dieses Vertrags ergänzende Bestimmungen notwendig 

werden, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen in dem 

Sinne zu treffen, in welchem sie bei Abschluss des Vertrages getroffen worden wären. Das 

Gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages später den gesetzlichen 

Regelungen widersprechen. 

 

(5) Für den Fall, dass die Nichtigkeit des GSPI oder Teilen hiervon rechtskräftig festgestellt 

wird, verpflichten sich die Parteien dazu, die sich daraus ergebenden Konsequenzen 

insbesondere unter finanziellen Gesichtspunkten unverzüglich und unter Beteiligung des 

Lenkungsausschusses einvernehmlich zu regeln. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass 

die Rechtswidrigkeit der in § 12 genannten Einrichtungsverordnung rechtskräftig 

festgestellt wird oder absehbar ist, dass der Aufgabenträgerin Abgabezahlungen in 

erheblichem Umfang nicht nur kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. 
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Ansprechpartner nimmt es Anliegen der Mieter auf und trägt diese an die 
Aufgabenträgerin heran. Gleichzeitig kommuniziert es Maßnahmen des BID im 
Quartier, wie insbesondere Reinigungsleistungen oder Marketingaktionen, und 
stimmt die operativen Rahmenbedingungen ab. Für den Standort wird so ein 
laufender Informationsfluss sichergestellt und ermöglicht, zügig auf Anliegen 
der Mieter im Rahmen der Möglichkeiten des BID reagieren zu können.  
Ferner hält das Districtmanagement regelmäßigen Kontakt zur Polizei und zu 
den in der Innenstadt tätigen Verbänden und Vereinen und nimmt an 
Anliegertreffen teil. Auch vertritt das Districtmanagement im Sinne der 
Aufenthaltsqualität bei den Themen Gestaltung von Baustelleneinrichtungen 
und Baulogistik sowie Planung und Durchführung von Veranstaltungen die 
Interessen des Standortes und tritt, wenn möglich, mit Bauherren oder 
Veranstaltern aktiv in Kontakt. Für das Districtmanagement werden im 
Jahresmittel 15 Stunden/Woche kalkuliert.  

 
b) Werktägliche Reinigung 

Die in der zweiten BID-Laufzeit durchgeführten Reinigungsmaßnahmen haben 
sich als Ergänzung zu den Leistungen der Stadtreinigung bewährt. Das 
Erscheinungsbild konnte sichtbar verbessert werden. Für die Reinigung wird 
eine Tageskraft in einem Umfang von 40 Stunden/Woche (Mo.-Fr.) eingesetzt, 
deren Tätigkeit durch Sonderreinigungseinsätze sinnvoll ergänzt werden soll 
(vgl. Abschnitt Sonderreinigungseinsätze). Die konkreten Einsatzzeiten werden 
von der Aufgabenträgerin und den Mitgliedern des Lenkungsausschusses unter 
Berücksichtigung der Hinweise des Districtmanagements bedarfsgerecht 
geplant.  
Die Aufgaben der Reinigungskraft umfassen das Absammeln von 
Zigarettenkippen und losem Unrat, das Entfernen von Kaugummiflecken sowie 
die Entfernung von punktuellen Verschmutzungen im öffentlichen Raum. Bei 
ihrer Arbeit verwendet sie manuelle Geräte wie Kehrwagen, Besen und 
Schaufel. Der Einsatz von Maschinen wie Kehrmaschinen oder 
Hochdruckreinigern ist unter dieser Budgetposition nicht vorgesehen und fällt 
unter die Sonderreinigungseinsätze. Durch die quartierseigene Kleidung 
versehen mit der Projekt-CI ist die Reinigungskraft als Mitarbeiter des BID 
erkennbar. Die Kleidung fungiert somit auch als Marketinginstrument. Darüber 
hinaus ist die Reinigungskraft als unmittelbarer Ansprechpartner im Quartier für 
Besucher erkennbar und kann bei Fragen bzw. Anregungen unterstützen.  
 

c) Sonderreinigungseinsätze 

Sonderreinigungseinsätze beseitigen punktuell starke Verschmutzungen, die im 
Rahmen der werktäglichen Reinigung nicht beseitigt werden können und sollen 
monatlich mit jeweils einem thematischen Reinigungsschwerpunkt durchgeführt 
werden. Darunter fallen z.B. Graffitis oder jahreszeitliche bedingte 
Verunreinigungen (Spontangrün, Algenbefall etc.). Für die Einsätze kommen 
spezielle Geräte, wie z.B. Hochdruckreiniger oder Geräte zur Graffiti-Entfernung 
zum Einsatz. Die Einsätze werden durch das Districtmanagement nach 
Abstimmung mit der Aufgabenträgerin geplant und kontrolliert.  
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d) Intensivreinigung 

Jährlich soll eine maschinelle Intensivreinigung der Nebenflächen durchgeführt 
werden. Mit speziell für die Reinigung von Fußgängerbereichen konstruierten 
Reinigungsmaschinen werden die Nebenflächen mittels Hochdruck und 
Heißdampf von hartnäckigen Verschmutzungen, wie bspw. Fettflecken 
gereinigt, die einen ungepflegten Gesamteindruck des Quartiers entstehen 
lassen. Hiermit wurden in den vergangenen Jahren im BID Nikolai Quartier II 
bereits gute Erfahrungen gemacht und ein sichtbarer Mehrwert für das 
Erscheinungsbild des öffentlichen Raums erzielt.  
 
Die hochwertig hergestellten Nebenflächen sollen durch die Intensivreinigung 
umfassend gereinigt und von hartnäckigen Verschmutzungen vor allem im 
Bereich der Stadtmöblierungen und Flächen für Außengastronomie und 
Sondernutzungen befreit werden. Im Anschluss an durchgeführte 
Intensivreinigungen werden die Fugen der Nebenflächen neu verfüllt, um ein zu 
starkes Ausspülen und dadurch bedingte Beschädigungen der Oberflächen zu 
zu beheben. Die Intensivreinigung soll bevorzugt in den Abend-/Nachtstunden 
ausgeführt werden. Das Districtmanagement wird die konkreten 
Ausführungstermine in Abstimmung mit der Aufgabenträgerin festlegen und 
frühzeitig den Anliegern des Quartiers kommunizieren. 
 
Die Aufgabenträgerin wird sich für die Intensivreinigung eines spezialisierten 
Anbieters bedienen. Die Stadtreinigung Hamburg (hier die HEG Hamburger 
Entsorgungsgesellschaft mbH, der gewerbliche Teil der Stadtreinigung) bietet 
diese Leistung an und soll beauftragt werden. Da die anderen Anbieter 
größtenteils nicht aus Hamburg kommen, ist die Zusammenarbeit mit der HEG 
erfahrungsgemäß am günstigsten. Sollten sich weitere Anbieter als 
leistungsfähig und preiswerter erweisen, behält sich die Aufgabenträgerin vor, 
auch auf andere geeignete Nachunternehmer nach einer Einholung von 
mindestens zwei Angeboten zurückzugreifen. Für die Begleitleistungen zur 
Nassreinigung der Gehwegflächen wie die Nachverfugung der Flächen, 
Kontrollen und Abnahmen wird sich die Aufgabenträgerin dem zur Otto Wulff 
Gruppe gehörenden Unternehmen FMHH Facility Manager Hamburg GmbH als 
Nachunternehmer bedienen. 
 

Die Leistungsbereiche Districtmanagement, werktägliche Reinigung, 
Sonderreinigungseinsätze und die Nachverfugung im Anschluss an die 
Intensivreinigung werden, soweit die entsprechenden Kompetenzen und 
erforderlichen Geräte vorhanden sind, durch das Unternehmen FMHH Facility 
Manager Hamburg GmbH erbracht. Die FMHH Facility Manager Hamburg GmbH 
verfügt über rd. 150 Mitarbeiter. Wesentlicher Aufgabenbereich der FMHH Facility 
Manager Hamburg GmbH ist der langfristige und umfassende Betrieb von über 60 
öffentlichen Schulgebäuden nebst Außenanlagen im Rahmen einer Öffentlich-
Privaten-Partnerschaft. Die FMHH Facility Manager Hamburg GmbH ist ein mit der 
Aufgabenträgerin verbundenes Unternehmen und gehört zur OTTO WULFF 
Firmengruppe. Die im Rahmen des BID Nikolai Quartier III zu erbringenden Leistungen 
werden von der OTTO WULFF BID Gesellschaft mbH mit der FMHH Facility Manager 
Hamburg GmbH über Rahmenverträge vereinbart. Teile der Geschäftsführung der 
OTTO WULFF BID Gesellschaft mbH und der FMHH Facility Manager Hamburg 
GmbH sind personengleich. Die Verträge zwischen der Aufgabenträgerin und der 
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Bildmaterial 
Auch die Erstellung von professionellen Bildern fällt unter diese Budgetposition. 
Aus diesem Budget können verschiedene Fotografen, je nach Spezialisierung 
auf die Art der Fotografie (Image-, Architektur-, Lichtbilder etc.), angefragt und 
beauftragt werden. 
Zudem wird die Erstellung von Print-Medien (Plakate, Flyer, etc.) zur 
Bewerbung des Quartiers aus diesem Budget finanziert. Auch kann das Budget 
für die Anschaffung von bedruckten Bauzaunplanen genutzt werden. Diese 
können an eingerichteten Baustelleneinrichtungs-Flächen herausgegeben 
werden, sodass stetig ein geordnetes und schönes Straßenbild 
aufrechterhalten werden kann.   

 
d) Begleitung der verkaufsoffenen Sonntage  

Die verkaufsoffenen Sonntage ziehen viermal im Jahr Besucher aus Hamburg 
und der Metropolregion in die Hamburger Innenstadt. Die verkaufsoffenen 
Sonntage finden im Rahmen eines vom City Management organisierten 
Programms statt und werden von den verschiedenen Einzelhandelslagen, 
Einkaufscentern und einzelnen Geschäften durch Veranstaltungen und 
Aktionen begleitet. So entsteht ein zusätzlicher Besucheranlass, der für die 
Genehmigung erforderlich ist und damit die Öffnung der Einzelhändler an den 
verkaufsoffenen Sonntagen im Quartier unterstützt.   

 
e) City Management-Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft des BID Nikolai Quartiers III beim City Management Hamburg 
soll in der dritten BID-Laufzeit weitergeführt werden, um die Synergien der 
übergreifenden Innenstadtvermarktung und -interessenvertretung zu nutzen. 

 
f) Passantenfrequenzzählung 

Passantenfrequenzen sind ein wichtiger Indikator für die Lagequalität. Mit Hilfe 
von datenschutzrechtlich unbedenklichen Laserscannern, die in einer Höhe von 
bis zu 20 m an der Gebäudefassade angebracht werden, soll an voraussichtlich 
fünf Standorten die Anzahl und die Bewegungsrichtung der Passanten rund um 
die Uhr erfasst werden. An den Messpunkten werden rund um die Uhr und in 
Echtzeit die Anzahl und Bewegungsrichtungen erfasst. Die installierte Software 
speichert laufend die Werte und ermöglicht bereits automatisiert die 
Rückkopplung mit dem Einflussfaktor Wetter.  
Weiterhin kann durch das Erfassen der Passantenfrequenz aufgezeigt werden, 
wie sich bspw. Baustellen, Demonstrationen, Straßensperrungen, Events und 
Marketingaktionen auf den Lauf im Quartier auswirken. Sämtliche Daten sind 
über ein Web-Portal abrufbar. Die Aufgabenträgerin wird nach Absprache im 
Lenkungsausschuss eine Kooperation mit der Firma Hystreet anstreben, die 
bereits an vielen Gebäuden in Innenstädten Scanner installiert hat.  

 
g) Dokumentation 

Die Dokumentation hat zum Ziel, anhand von ausgewählten Kriterien die 
Entwicklung der Standortqualität des BID Nikolai Quartiers III durch 
halbjährliche Erhebungen und Auswertungen des Mieterbesatzes im 





18 

 

ähnlicher Anmutung auch im Passagenviertel betrieben. Durch die Installation der 
Weihnachtsbeleuchtung wurde die Beleuchtungslücke zwischen dem alljährlichen 
Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt, der Mönckebergstraße und dem Neuen Wall 
geschlossen und so das Quartier in der für den Handel so wichtigen Vorweihnachtszeit 
auch optisch an die laufstarken Lagen angeschlossen. Da an einigen Fassaden aus 
verschiedenen Gründen keine Halterungspunkte eingebracht werden konnten, sind 
zudem Masten angeschafft worden, die temporär für die Winterbeleuchtung aufgestellt 
werden. 
 

a) Handling 
Die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung umfassen den jährlichen Auf- und 
Abbau der Überspannungen und Hängen der LED-Kaskaden inkl. benötigtes 
Arbeitsmaterial z.B. Hubsteiger. Auch Energiekosten und Gebühren für 
Genehmigungen und Absperrmaßnahmen werden hier berücksichtigt. Ferner sind 
Mittel für die jährliche Wartung der Halterungspunkte und der Stahlseile, 
notwendige Abstimmungen mit den Eigentümern bzw. der FHH und Lagerkosten 
inkl. Versicherung und Kontrollen budgetiert. Mit luminar wurde eine 5-jährige 
Gewährleistung nach Erstaufbau vereinbart.  

 
b) Erweiterung 
Durch die Erweiterung des BID-Gebietes in der dritten BID-Laufzeit wird in dem 
Abschnitt der Neuen Burg die Weihnachtsbeleuchtung fortführend ergänzt. Die 
Fortführung beinhaltet voraussichtlich das Aufstellen einer Tanne analog zu der auf 
dem Adolphsplatz und das Schmücken der Plantane vor der Belegenheit 
Trostbrücke 2 analog zu den Bäumen im Mönckedamm. So wird eine Formsprache 
der Beleuchtung mit Wiederkennungswert für das Quartier sichergestellt.  

 
c) Halterungspunkte 
Ergänzend sind zehn zusätzliche Halterungspunkte für die Weihnachtsbeleuchtung 
budgetiert. So ist es das langfristige Ziel des Projekts, so viele der temporär 
aufzustellenden Masten wie möglich durch Halterungspunkte an den Fassaden zu 
ersetzen.  

 
Mit der Ausführung des Betriebs und der Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung 
soll die Firma luminar Licht- und Raumkonzepte e. K. beauftragt werden. Die Firma 
luminar hat mit ihrer Expertise die Gesamtplanung und -umsetzung der 
Halterungspunkte in den Fassaden übernommen und war für die Erstinstallation und 
die Folgeinstallationen der gesamten Anlage zuständig. Aufgrund der Professionalität, 
Vertrautheit mit dem Produkt und den Gegebenheiten vor Ort und der Expertise des 
Unternehmens soll die Maßnahme auch künftig mit der Firma luminar umgesetzt 
werden. Die Aufgabenträgerin behält sich vor, die Prüfung von Preisen und Leistungen 
für das Handling der Beleuchtung ggf. über die Anfrage weiterer Unternehmen 
vorzunehmen und die Maßnahme mit einem anderen Anbieter umzusetzen. 
 
Sollte das BID Nikolai Quartier III nach vier Jahren auslaufen, ohne dass ein Folge-
BID eingerichtet wird, müssen Eigentums-, Gestattungs- und Lizenzfragen für den 
Betrieb und die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung geklärt werden. Die 
Aufgabenträgerin wird sich in diesem Falle aktiv bemühen, eine Institution zu finden, 
die diese Rolle übernimmt, ist hierbei jedoch auf die Unterstützung und das 
Engagement von Eigentümern aus dem Quartier angewiesen. Sollte sich eine 
geeignete Organisation finden, wird die Otto Wulff BID Gesellschaft mbH sämtliche 
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c/o Otto Wulff BID Gesellschaft mbH | Archenholzstraße 42 | 22117 Hamburg 

tel   +49 (0)40 736 24 444 | fax  +49 (0)40 736 24 7169 

 

 

BA = Bezirksamt 
LA = Lenkungsausschuss 
 
 
 
Hamburg, 29.02.2024 
 
Muriel Andresen 
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Business Improvement District(BID)

Zielsetzung

Maßnahmen

Seite 3// BID Nikolai Quartier // BID Nikolai Quartier Seite 4

�‡ BIDs sind landesgesetzlich verankert �ÆIn Hamburg im Gesetz zur Stärkung von Standorten durch private 
Initiativen (GSPI)

�‡ BIDs basieren auf der Initiative der Grundeigentümer
�‡ BIDs sind zeitlich und räumlich klar umrissene Gebiete, in denen die Grundeigentümer (und 

Gewerbetreibenden) gemeinsam versuchen die Standortqualitäten durch Maßnahmen zu verbessern und 
bestehende Qualitäten zu stärken

�‡ BIDs sind ausschließlich privat finanziert
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Die wichtigsten Vorschriften:
�‡ Maßnahmen- und Finanzierungskonzept muss vorliegen
�‡ Ein:eAufgabenträger:in muss die Einrichtung eines BIDs beantragen
�‡ 1/3 der Grundeigentümer:innen (nach Anzahl der Grundstücke & nach Fläche) müssen der Antragsstellung 

zustimmen
�‡ eine öffentliche Informationsveranstaltung muss zum Informieren der interessierten Öffentlichkeit 

durchgeführt werden
�‡ Antragsunterlagen müssen einen Monat lang öffentlich ausliegen
�‡ Das BID wird eingerichtet, wenn weniger als 1/3 der Gründeigentümer:innen im BID-Gebiet (nach Anzahl der 

Grundstücke & Fläche) widersprechen
�‡ Finanziert werden BIDs über eine kommunale Abgabe, die alle Grundeigentümer:innen im BID-Gebiet zahlen 

müssen
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Einreichung BID-Antrag
mind. 1/3 Zustimmung

nach Fläche & Anzahl Grundstücke

Senatsbeschluss
max. 1/3 Ablehnung nach Fläche & 

Anzahl Grundstücke

1. Initiative
2. Dialog
3. Management
4. Konzeptentwicklung u. Planung
5. Budgetierung
6. Entwicklung BID-Antrag

1. Öffentliche Informationsveranstaltung
2. Öffentliche Auslegung
3. Formale Prüfung
4. Erstellung Senatsdrucksache

1. Ausschreibungen
2. Auftragserteilungen
3. Maßnahmenumsetzung

// BID Nikolai Quartier Seite 7

GRUNDEIGENTÜMER 

FREIE UND HANSESTADT 
HAMBURG

AUFGABENTRÄGER LENKUNGSAUSSCHUSSHANDELSKAMMER

Umsetzung und Management 
BID-Maßnahmen

Steuerung

OrganisationKontrolle

Abgabenbescheid BID-Abgabe

Auszahlung
BID-Abgabe

Öffentlich-rechtlicher-
Vertrag

Gründung und Teilnahme
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BID Hohe Bleichen - Heuberg

BID Rathausquartier

BID Passagenviertel

andere Aufgabenträger

Aufgabenträgerin OTTO WULFF BID Gesellschaft
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Vorher Nachher

Vorher Nachher
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�‡ Investition in neue 
Weihnachtsbeleuchtung

�‡ Beleuchtungslücke in der Innenstadt 
geschlossen

�‡ Elemente: Sternenzauber, beleuchtete 
Tannenbäume, beleuchtete Schriftzüge
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Was bisher geschah

BID I: Bau (Nebenflächen, Verkehrsführung, Möbel, etc.)

BID II: Weihnachtsbeleuchtung

Ziele BID-Laufzeit III

�ÆErhalt und Pflege der getätigten Investitionen

�ÆInszenierung und Vermarktung der 
geschaffenen Qualitäten

�ÆQuartiersidentität fördern und stärken

�ÆBesuchsanlässe schaffen

�ÆAufenthaltsqualitäten schaffen

} �ÆBestehende Maßnahmen 
stärken/ausbauen

�ÆNeue Formate entwickeln

// BID Nikolai Quartier Seite 15

Erweiterung des BID-Gebiets

Seite 16// BID Nikolai Quartier
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�dMoin,
muss die Rückmeldung loswerden, weil mir die 
traumhafte Weihnachtsbeleuchtung heute Morgen ein 
Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.
Schönste Gestaltung in der Hamburger Innenstadt.
�~ !X�b

O-Ton eines Quartierbesuchers

Schließen einer Beleuchtungslücke in der Hamburger Innenstadt
�‡ 243 Überspannungen
�‡ 6.075 LED́s
�‡ 20 Masten
�‡ 86 Halterungspunkte
�‡ 1x leuchtende 12 m Tanne (Adolphsplatz)
�‡ 1x leuchtende Baumgruppe (Alter Wall)
�‡ 2x Schriftzug 
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Handling Bestand und Erweiterung Neue Burg/Trostbrücke

�‡ Montage und Demontage aller Überspannungen
�‡ Auf- und Abbau von zwei großen Tannen (Adolphsplatz, Neue Burg) und einer Baumgruppe 

(Alter Wall)
�‡ Schmücken von 12 Bäumen im Mönkedammund der Trostbrücke
�‡ Jährliche Prüfung und Reinigung der Masten
�‡ Jährliche Auszugsprüfungen der Halterungspunkte in den Fassaden
�‡ Transport, Einlagerung, Aufbewahrung, technische Prüfung und Versicherung aller Elemente 

der Beleuchtung
�‡ Abstimmung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen

2021

2024
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Durchgeführt:
�‡ 2021
�‡ 2022
�‡ 2023

Hamburgs Sommergärten
�Æetablierte und beliebte quartiersübergreifende 
Veranstaltung in der Hamburger Innenstadt

Gestaltungen:
�‡ 6 x Drachen
�‡ Begrünte Bänke

Begleitprogramm:
�‡ Eröffnungsevent
�‡ Musikalische Begleitung 

an Shopping-Samstagen 
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Hamburgs Sommergärten mit ergänzender Veranstaltung
�‡ �8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�U���,�G�H�H�����:�H�Q�L�J�H�U���'�H�N�R�����P�H�K�U���d�*�D�U�W�H�Q�b

�‡ Ausweitung der Gestaltung auf das gesamte Quartier

�‡ Entwicklung eines begleitenden Veranstaltungsprogramms

�‡ Eröffnungsveranstaltung

�ÆHamburgs Sommergärten (jährlich)
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�ÆUrsprünglich war diese Maßnahme nicht vorgesehen

Themenschwerpunkte
�‡ Anlieger
�‡ Historischer Rundgang
�‡ Architektonische Besonderheiten
�‡ Aktionen und Events z. B. Verkaufsoffene Sonntage, 

Konzerte oder Ausstellungen
�‡ Digitaler Adventskalender

Followerwachstum Instagram
�‡ 2021 �] 250 Follower
�‡ 2024 �] 2500 Follower
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Vor und während des Adventskalenders 2023
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PR & Öffentlichkeitsarbeit
�‡Print-Produkte

�‡Quartiersbilder

�‡Banner f. BE-Flächen

�‡City Management

�‡Datenerhebung und -
dokumentation

�‡Web-Site-Pflege 

�‡VK Sonntage 

SocialMedia 
�‡Pflege

�‡Weiterentwicklung

// BID Nikolai Quartier Seite 23

Identitätsbildende Veranstaltungen mit den Anliegern
�‡ Identitäten des Quartiers herausarbeiten

�‡ Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Anliegern

�‡ BID organisiert identitätsstiftende Veranstaltungen

z. B.  mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit

�ÆBelebung des Quartiers aus dem Quartier heraus

�ÆMarkenbildung des BIDs und seiner Anlieger
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Passantenfrequenzzähler
�‡ Platziert an den Ein- und Ausgängen des Quartiers (vstl. 5 Stk.)

�‡ Erfassen von Fußgängern, Fahrradfahrern, Autos

�Æ Lauf- und Fahrtrichtungen

�‡ Kooperation mit Hystreet
�Æ Daten öffentlich einsehbar 

�‡ Bewertung der Auswirkung von Ereignissen im Quartier z. B. 
Veranstaltungen oder  VK Sonntage
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Districtmanagement u. a.:

�‡ Kommunikationsschnittstelle zwischen Mieter, 
öffentlicher Betriebe und der Aufgabenträgerin

�‡ Steuerung des Service- und Reinigungspersonals 
�‡ Beschwerdemanagement 
�‡ Abstimmung und Umsetzung der BID-Maßnahmen 

vor Ort

Service u. a.: 

�‡ Auskunftserteilung Kunden/Passanten
�‡ Tägliche Inaugenscheinnahme Erscheinungsbild 

Baustellen
�‡ Ordnung umgekippter Fahrräder, E-Roller, etc.
�‡ Parkraummanagement

Reinigung u. a.:

�‡ Beseitigung von Verschmutzung auf den 
Gehwegen und Stadtmobiliar

�‡ Entfernung von Aufklebern, Graffiti u. Ä.
�‡ Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung 

Hamburg
�‡ Reperaturvon z. B. Pollern

// BID Nikolai Quartier Seite 26

Intensivreinigung
�‡ Jährliche Intensivreinigung der öffentlichen 

Wege

Sonderreinigung
�‡ Bedarfsgerecht vom Districtmanagement 

abgerufen 

Vorher Nachher
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Reinigung und Service
�‡ Aufsammeln losen Unrats
�‡ Reinigung der Möbel
�‡ Aufkleber entfernen
�‡ Beseitigen von Hundekot
�‡ Umparkenvon u. a. E-Scootern
�‡ Kontrolle von Parkzeiten
�‡ Ladezonen freihalten
�‡ etc.

// BID Nikolai Quartier Seite 28

Regelmäßige Sonderreinigung

�‡ Punktuelle starke Verschmutzungen oder jahreszeitliche Effekte (z. B. 
Spontangrün, Algenbefall, Graffiti etc.) Vor allem in Bereichen von 
Stadtmöblierungen und Flächen der gastronomischen Außenflächen

Jährliche Intensivreinigung

�‡ Gehwegreinigung mit Hochdruck und Heißdampf von intensiven und 
hartnäckigen Verschmutzungen (z. B. Fettflecken, Kaugummi, etc.)

.
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Districtmanagement
�‡ Kommunikationsschnittstelle zwischen Mietern, öffentlichen 

Betrieben und der Aufgabenträgerin

�‡ Steuerung des Service- und Reinigungspersonals 

�‡ Nachhalten des Zustands des öffentlichen Raums bei den 
jeweils verantwortlichen Betrieben

�‡ Durch Beschwerdemanagement höherer Grad an 
öffentlichen Dienstleistungen

�‡ Regelmäßige Abstimmung mit Bauträgern vor Ort

�‡ Unterstützung der Mieter, z.B. der Beantragung von 
Sondernutzungsgenehmigungen oder zur Einrichtung von 
Baustelleneinrichtungsflächen

�‡ Abstimmung und Umsetzung der BID-Maßnahmen vor Ort

// BID Nikolai Quartier Seite 30

Bauliche Optimierung

�‡ Instandhaltung von baulichen Maßnahmen

Beratung

�‡ Formale Budgetposition

�‡ U. a. juristische Rechtsberatung bei Verträgen, Vereinbarungen, Erklärungen und  besonderem 
Beratungsbedarf bei übergeordneten Themen 
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